
2. Verordnung  

zur Änderung der Verordnung über das  

Landschaftsschutzgebiet „Stoppelsberg mit Ilmestal“  

vom                                2025  

 

Auf Grund des § 22 Abs. 2 und des § 26 des Gesetzes über Naturschutz und 

Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 1. November 2024; (Art. 6 Absatz 2 G vom 8. Mai 2024) in 

Verbindung mit §§ 21 und 22 des Hessischen Naturschutzgesetzes vom 25. Mai 2023 (GVBl. 

S. 379), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Oktober 2024 (GVBl. 2024 

Nr. 57) wird nach Beteiligung der anerkannten Naturschutzvereinigungen im Sinne der §§ 63 

Abs. 2 und 74 Abs. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes, verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Stoppelsberg mit Ilmestal“ (VO vom 17. 

Jan. 1972, amtl. Bekanntmachung des Landkreis Hünfeld, geänd. am 29. Jan. 1993, StAnz. 

8/1993) wird wie folgt geändert: 

 

Die Verordnung wird auf der Basis der ALK (automatisierte Liegenschaftskarte) neu 

abgegrenzt. Der Geltungsbereich ist in der Übersichtskarte (Anlage 1) im Maßstab 1 : 50.000 

dargestellt. Es handelt sich um die Innenabgrenzung der Ortsteile sowie die Außengrenze des 

Landschaftsschutzgebiets. Der Geltungsbereich wird in den Abgrenzungskarten im Maßstab 

1:5000 in dargestellt (Anlage 2). Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. 

 

Sie werden vom Regierungspräsidium Kassel - Obere Naturschutzbehörde -, Am Alten 

Stadtschloss 1, 34117 Kassel, archivmäßig geordnet verwahrt. Abschriften dieser Karten 

werden bei den Kreisausschüssen - Untere Naturschutzbehörden - der Landkreise Hersfeld-

Rotenburg, Friedloser Str. 12, 36251 Bad Hersfeld und Fulda, Wörthstraße 15, 36037 Fulda, 

archivmäßig geordnet bereitgehalten. Die Karten können bei den genannten 

Naturschutzbehörden von jedermann während der Dienststunden eingesehen werden. 

 

Artikel 2 

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

 

 
Kassel, den                                 2025   Regierungspräsidium Kassel 
        - Obere Naturschutzbehörde - 

         

 

                                               Mark Weinmeister 
                        Regierungspräsident 

 



Anlage 1  

Übersichtskarte zur zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über das 

Landschaftsschutzgebiet „Stoppelsberg mit Ilmestal“  

 

vom                               2025 

Maßstab 1 : 100.000 

Anlage 2  

Abgrenzungskarten zur zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über das 

Landschaftsschutzgebiet „Stoppelsberg mit Ilmestal“  

 

vom                               2025 

Maßstab 1 : 5.000 


